
 

                                       

Vergabestelle und Bewerber dürfen nur im Rahmen des 

Vergabeverfahrens Informationen austauschen. Doppel-

mandate auf beiden Seiten des Vergabeverfahrens sind 

strikt zu trennen (OLG Stuttgart, 25.05.2023, 2 U 201/22). 

 

Doppelmandate führen nicht automatisch zu einem 

Vergabefehler oder dazu, dass ein Bewerber auszuschließen 

ist. Wenn der Oberbürgermeister beispielsweise zugleich Chef 

der Vergabestelle und Mitglied des Aufsichtsrates eines 

Bewerbers ist, sind aber beide Mandate strikt voneinander zu 

trennen.  

 

Um bei einem solchen Doppelmandat einen Loyalitäts- und 

Interessenkonflikt zu vermeiden, sind eine organisatorische 

und personelle „Chinese Walls“ erforderlich.  

 

Daher hat der Oberbürgermeister die Verfahrensleiter von ihrer 

Weisungsgebundenheit zu entbinden und sie zu 

Vertraulichkeit – auch gegenüber ihrem Dienstherren – zu 

verpflichten. Dies verhindert einen Informationsaustausch 

außerhalb des Vergabeverfahrens und vermeidet schon einen 

sog. „bösen Schein“ mangelnder Objektivität.  

 

 

 

 

 

 

 

Download Volltext:    

 

https://www.heuking.de/fileadmin/Aktuelles/OLG_Stutt-
gart_25.05.2023_2_U_201-22_1403.pdf 

Doppelmandat bei Vergabestelle 

und Bewerber  

Dieser Newsletter beinhaltet keinen Rechtsrat. Die enthaltenen Informa-
tionen sind sorgfältig recherchiert, geben die Rechtsprechung und 
Rechtsentwicklung jedoch nur auszugsweise wieder und können eine 
den Besonderheiten des einzelnen Sachverhaltes gerecht werdende in-
dividuelle Beratung nicht ersetzen. 
 

Vergabe Aktuell  
 
 
 
 
 
25.08.2023  

Vermeiden eines Interessenkonfliktes  

Doppelmandat als solches begründet 

keinen Verstoß gegen Trennungsgebot 

Weisungsfreiheit und Vertraulichkeit 

auch gegenüber dem Dienstherren 

https://www.heuking.de/fileadmin/Aktuelles/OLG_Stuttgart_25.05.2023_2_U_201-22_1403.pdf
https://www.heuking.de/fileadmin/Aktuelles/OLG_Stuttgart_25.05.2023_2_U_201-22_1403.pdf


 

                                     

  

 

 

 

 

 

Deutscher Vergaberechtstag (Handelsblatt/Eurofo-

rum), 10.10.2023  

 

 

Beihilferecht, 08.11.2023 

 

 

Vergaberecht und Fördermittel, 10.11.2023 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf Sie! 
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Das Team „Öffentlicher Sektor und 

Vergabe“ von 

 

wurde 2022/2023 von nationalen und 

internationalen Anwaltsrankings zu 

den besten Beratern gezählt und aus-

gezeichnet. 

 

Unsere Vorträge                                    

Unsere Auszeichnungen     Unser Team 


